
Bundesrat Drucksache  386/1/24  

   
  
 
16.09.24 

  

 ... 
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln 

Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de 
ISSN 0720-2946 

E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse 

R - Fz 

zu Punkt … der 1047. Sitzung des Bundesrates am 27. September 2024 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des 
Schiedsverfahrensrechts 

A. 

1. Der federführende Rechtsausschuss 

empfiehlt dem Bundesrat, 

zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 1031 ZPO) 

Artikel 1 Nummer 3 ist zu streichen.  

Begründung: 

An der Formvorschrift des § 1031 ZPO zum Abschluss von Schiedsvereinba-
rungen ist insgesamt festzuhalten. Formfreie Schiedsvereinbarungen führen 
zu Rechtsunsicherheit. Sie provozieren kosten- und zeitintensive und zugleich 
vermeidbare Streitigkeiten über Abschluss und Inhalt etwaiger Schiedsver-
einbarungen. An die Stelle eines regelmäßig einfach zu führenden Nachwei-
ses über das Bestehen und insbesondere über die Reichweite einer bestimmte 
Formvorgaben erfüllenden Schiedsvereinbarung treten gegebenenfalls um-
fangreiche schiedsrichterliche und gerichtliche Beweisaufnahmen. Insofern 
erhöht eine mögliche Formfreiheit die Gefahr eines Streits um eine grundle-
gende prozessuale Weichenstellung, der vor den eigentlichen Sachkonflikt 
tritt. Formfreie Schiedsvereinbarungen bergen damit das Risiko erheblicher 
Verfahrensverzögerungen, was dem Ziel einer zügigen und effektiven Streit-
beilegung widerspricht. 
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B. 

2. Der Finanzausschuss 

empfiehlt dem Bundesrat, 

gegen den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes keine 

Einwendungen zu erheben. 

 


